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	Name, Vorname

     
	Geburtsdatum

     


	Amts-/Dienstbezeichnung

     

	Geburtsort

     



ERKLÄRUNG

	Hiermit erkläre ich, dass ich

 FORMCHECKBOX 

nicht gerichtlich bestraft bin,

 FORMCHECKBOX 

wie nachstehend angegeben gerichtlich bestraft bin.

     
Meines Wissens läuft gegen mich auch kein gerichtliches Verfahren, das bis jetzt noch nicht abgeschlossen ist, und es werden auch keine Ermittlungen zur Eröffnung eines solchen Verfahrens angestellt. Ich versichere dieses, nachdem ich das umseitige Merkblatt gelesen habe.

 FORMCHECKBOX 

Mir ist aufgegeben worden, umgehend bei der Meldebehörde einen Antrag auf Erteilung eines „Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde“ zu stellen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 

· eine Weiterbeschäftigung von der Vorlage und dem Inhalt des Führungszeugnisses abhängen kann,

· eine Ernennung zum Beamten/zur Beamtin zurückzunehmen ist, wenn sie durch arglistige Täuschung herbeigeführt wurde,

· ich fristlos entlassen werden kann, wenn ich wahrheitswidrige Angaben gemacht habe.


Ich verpflichte mich, alle Veränderungen zu obigen Angaben (insbesondere künftige Strafverfahren und Bestrafungen) unverzüglich der Personalverwaltung anzuzeigen.

Zudem erkläre ich (nur für Beamtinnen und Beamte), dass ich

 FORMCHECKBOX 

mich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinde,

 FORMCHECKBOX 

mich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinde.

	Datum, Unterschrift

     


Original für Personalakte



	Name, Vorname

     
	Geburtsdatum

     


	Amts-/Dienstbezeichnung

     

	Geburtsort

     



ERKLÄRUNG

	Hiermit erkläre ich, dass ich

 FORMCHECKBOX 

nicht gerichtlich bestraft bin,

 FORMCHECKBOX 

wie nachstehend angegeben gerichtlich bestraft bin.

     
Meines Wissens läuft gegen mich auch kein gerichtliches Verfahren, das bis jetzt noch nicht abgeschlossen ist, und es werden auch keine Ermittlungen zur Eröffnung eines solchen Verfahrens angestellt. Ich versichere dieses, nachdem ich das umseitige Merkblatt gelesen habe.

 FORMCHECKBOX 

Mir ist aufgegeben worden, umgehend bei der Meldebehörde einen Antrag auf Erteilung eines „Führungszeugnisses zur Vorlage bei einer Behörde“ zu stellen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 

· eine Weiterbeschäftigung von der Vorlage und dem Inhalt des Führungszeugnisses abhängen kann,

· eine Ernennung zum Beamten/zur Beamtin zurückzunehmen ist, wenn sie durch arglistige Täuschung herbeigeführt wurde,

· ich fristlos entlassen werden kann, wenn ich wahrheitswidrige Angaben gemacht habe.


Ich verpflichte mich, alle Veränderungen zu obigen Angaben (insbesondere künftige Strafverfahren und Bestrafungen) unverzüglich der Personalverwaltung anzuzeigen.

Zudem erkläre ich (nur für Beamtinnen und Beamte), dass ich

 FORMCHECKBOX 

mich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinde,

 FORMCHECKBOX 

mich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befinde.

	Datum, Unterschrift

     


Ausfertigung für die Bedienstete oder den Bediensteten

Markblatt 1
(für nicht beschränkt auskunftsberechtigte Behörden)

Bei der Beantwortung der Frage


"Sind Sie gerichtlich bestraft?"

brauchen nicht angegeben zu werden:

I.

Verurteilungen, die nicht in das Bundeszentralregister eingetra​gen werden (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 BZRG).

Dies sind

1.
Geldbußen wegen Ordnungswidrigkeiten, gerichtliche Erzwingung- und Ordnungsstrafen, Vereins- und Vertrags​strafen,

2.
Erziehungsmaßregeln (Erteilung von Weisungen, Erzie​hungsbeistandschaft, Fürsorgeerziehung) und Zuchtmittel (Verwarnung, Auferlegung besonderer Pflichten Jugendar​rest) sowie Nebenstrafen und Nebenfolgen, auf die bei An​wendung von Jugendstrafen erkannt worden ist (§ 5 Abs. 2 Satz 2 BZRG).

3.
Geldstrafen wegen Übertretungen (§ 4 Abs. 2 BZRG),

4.
Ausländische Verurteilungen, wenn die Straftat nach dem Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland kein Verbrechen oder Vergehen ist (§ 52 BZRG),

5.
Im bisherigen Strafregister enthaltene Eintragungen, die nicht in das Bundeszentralregister übernommen werden.

Diese sind Verurteilungen zu

1.
Geldstrafe, die mehr als zwei Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgesprochen worden ist, wenn die Ersatzfreihheitsstrafe nicht mehr als drei Monate beträgt und keine weitere Eintragung im Register enthalten ist,

2.
Geldstrafe, bei der die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht vorliegen, und die Freiheitsstrafe von nicht mehr als neun Monaten, wenn die Geldstrafe oder die Freiheitsstrafe mehr als fünf Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgesprochen worden ist,

3.
Freiheitsstrafe von mehr als neun Monaten, aber nicht mehr als drei Jahren, die mehr als zehn Jahre vor dem Inkrafttre​ten dieses Gesetzes ausgesprochen worden ist,

4.
Freiheitsstrafe von mehr als drei, aber nicht mehr als fünf Jahren, die mehr als fünfzehn Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgesprochen worden ist.

Ausnahme:
Wenn

1.
der Betroffene als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher oder innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Inkrafttreten die​ses Gesetzes zu Freiheitsstrafe von mehr als neun Mona​ten verurteilt worden ist,

2.
gegen den Betroffenen auf Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder auf Untersagung der Erteilung der Fahr​erlaubnis für immer erkannt worden ist,

werden auch die oben bezeichneten Vereurteilungen ins Bundeszentralregister übernommen und sind anzugeben.

II.

Verurteilungen, die nicht in das Führungszeugnis aufzunehmen sind (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 BZRG)

Dies sind

1.
die in § 30 Abs. 2 BZRG aufgeführten Verurteilungen. Diese Vorschrift lautet:


"Nicht aufgenommen werden

1.
Verurteilungen, durch die nach § 27 des Jugendge​richtsgesetzes die Schuld eines Jugendlichen oder Heranwachsenden festgestellt worden ist,

2.
Verurteilungen, durch die auf Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt worden ist, wenn Straf​aussetzung oder Entlassung zur Bewährung bewilligt und diese Entscheidung nicht widerrufen worden ist,

3.
Verteilungen, durch auf Jugendstrafe erkannt worden ist, wenn der Strafmakel als beseitigt erklärt und die Beseitigung nicht widerrufen worden ist,

4.
Verurteilungen, durch die auf Geldstrafe erkannt worden ist, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe

a) 
nicht mehr als einen Monat beträgt und keine Frei​heitsstrafe im Register eingetragen ist,

b)
mehr als einen Monat, aber nicht mehr als drei Mo​nate beträgt und im Register keine weitere Strafe eingetragen ist,

5.
Verurteilungen, durch die auf Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monate erkannt worden ist, wenn im Re​gister keine weitere Strafe eingetragen ist.

6.
Verurteilungen, durch die Maßregeln der Sicherung und Besserung, Nebensrafen oder Nebenfolgen allein oder in Verbindung miteinander oder in Verbindung mit Er​ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln angeordnet wor​den sind.

7.
Verurteilungen, bei denen die Wiederaufnahme des ge​samten Verfahrens vermerkt ist."

Ausnahme:
Verurteilungen, durch welche die Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt oder einer Entziehungsanstalt angeordnet worden ist, sind entgegen § 30 Abs. 2 Nr. 6 BZRG bis zum Ablauf von fünf Jahren ab der Verurteilung anzugeben.

2.
die in § 32 Abs. 1 Nr. 1 genannten Verurteilungen, wenn ab dem Tag der Verkündigung des Urteils im ersten Rechtszug (bei Strafbefehlen und Strafverfügungen ab dem Tag der Unterzeichnung durch den Richter) mehr als 3 Jahre ver​gangen sind.

"Die Frist, nach deren Ablauf eine Verurteilung nicht mehr in das Führungszeugnis aufgenommen wird, beträgt

1.
drei Jahre


bei Verurteilungen zu

a)
Geldstrafe und Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten, wenn die Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 nicht vorliegen,

b)
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, aber nicht mehr als einem Jahr, wenn die Vollstreckung der Strafe oder eines Strafrestes zur Bewährung ausgesetzt worden, diese Entscheidung nicht wi​derrufen worden und im Register keine weitere Freiheitsstrafe eingetragen ist,

c)
Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr, wenn die Voraussetzungen des § 30 Abs. 2 nicht vorlie​gen,

d)
Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren, wenn die Reststrafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlas​sen worden ist."

Achtung:
Die Frist der Nummer 1d verlängert sich um die Dauer der vom Gericht ursprünglich verhängten Jugendstrafe (nicht nur um den verbüßten Teil dieser Strafe)!

3.
sonstige Verurteilungen, wenn ab dem Tage der Verkündi​gung des Urteils im ersten Rechtszug fünf Jahre vergangen sind. Der Fünfjahresfrist ist die Dauer der vom Gericht ver​hängten Freiheitsstrafe hinzurechnen.


(Beispiel):


Eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren braucht nach 8 Jahren nicht mehr nicht mehr angegeben werden.)


Ausnahmen:

1.
Die oben genannten Fristen laufen nicht ab, solange 

a)
infolge der Verurteilung das Recht zur Bekleidung öffentlicher Ämter oder das (aktive oder passive) Wahlrecht verloren sind oder

b)
die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder eine Maßregel der Sicherung und Besserung (mit Aus​nahme der Untersagung der Erteilung einer Fahrer​laubnis) noch nicht erledigt ist.

2. 
Verurteilungen zu lebenslanger Freiheitsstrafe, zur Si​cherungsverwahrung und zur Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt sind unbefristet anzugeben.

III.

Sind im Register mehrere Verurteilungen eingetragen, so sind sie alle anzugeben, solange eine von ihnen in das Führungs​zeugnis aufzunehmen ist (vgl. dazu unter II). Außer Betracht bleiben dabei

1. 
die in § 30 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Verurteilungen (vgl. oben II, 1),

Verurteilungen zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als drei Monaten oder zu Geldstrafe, wenn die Ersatzfreiheitsstrafe nicht mehr als drei Monate beträgt.
















